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KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 94 der 00. GemO 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat
der Gemeinde Weyregg am Attersee in seiner öffentlichen Sitzung am 16. Juli 2020
ein Fütterungsverbot für Wasservögel wie folgt beschlossen hat:

Ortspolizeiliche Verordnung

(Verbot des Fütterns von Wildvögeln im Strandbad Weyregg am Attersee und im
Umkreis des Strandbades)

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16. Juli 2020 wird gem. § 41, Abs. 1
00. Gemeindeordnung 1990, LGBL.Nr. 91/1990 idgF zur Abwehr bzw. Beseitigung
von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen, nämlich die
Gefährdung der Gesundheit und Hygiene durch eine Uberpopulation an Wildvögeln,
verordnet:

§1
Das Füttern von Wasservögeln (Enten, Schwäne, u dgl.) und das Auslegen von
Futter ist im Gebiet der Gemeinde Weyregg am Attersee im Strandbad der
Gemeinde Weyregg am Attersee und den angrenzenden Grundstücken, die im
beilegenden Lageplan schraffiert gekennzeichnet sind, untersagt. Es sind dies die
Grundstücke 571/3, 571/4,
571/5,571/8,574/1,574/2,574/3,574/4,575/1,575/2,576/2,2382/73,2382/131 alle KG
Weyregg sowie die im Lageplan gelb schraffierte Teilfläche des Attersees
Grst.Nr.2382/1, KG Weyregg

§2
Der in der Verordnung beigeschlossene Lageplan bildet gem. § 1 einen
integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.
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§3
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung bilden eine
Verwaltungsübertretung und sind vom Bürgermeister im übertragenen Wirkungsbereich
mit Geldstrafen bis € 220,00, wenn aber mit einer Geldstrafe nicht das Auslangen
gefunden werden kann, mit Arrest bis zwei Wochen zu bestrafen.

§4
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung an der Amtstafel des
Gemeindeamtes Weyregg am Attersee in Kraft.

Der Bürgermeister:

In Ver^6tung

TAwf^^
Vize-Bgnh. F^q/iz Gaigg

Beilage:
1 Lageplan

Angeschlagen am : 17. Juli 2020

Abgenommen am :
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Beilage zur ortspolizeitichen Verordnung vom 16. Juli 2020
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Datenauszug

Weyregg
Weyregger Straße 69
4852 Weyregg am Attersee
gemeinde@weyregg.ooe.gv.at

$
Erstellt für Maßstab 1:2.000

N

^
Ersteller Weyregg

Erstellungsdatum 12.07.2020

Copyright: DKM - (c) Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen
HINWEIS: Rechtsanspruch aus dieser Darstellung nicht ableitbar!

s
B6.NCV1T


